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Bebauungsplan Nr.106 "Stralsunder Straße", 1. Änderung und ErweiterungBebauungsplan Nr.106 "Stralsunder Straße", 1. Änderung und Erweiterung

SatzungsbeschlussSatzungsbeschluss
gemäß § 10 (1) BauGBgemäß § 10 (1) BauGB

Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat inDer Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in
seiner Sitzung am 29.11.2016 dieseiner Sitzung am 29.11.2016 die
1. Änderung u. Erweiterung des1. Änderung u. Erweiterung des
Bebauungsplanes Nr. 106 „StralsunderBebauungsplanes Nr. 106 „Stralsunder
Straße” gem. § 10 Abs. 1 BauGB alsStraße” gem. § 10 Abs. 1 BauGB als
Satzung beschlossen.Satzung beschlossen.

Stand:Stand:

GEGE

A.A. Planzeichen, Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i. V.m. BauNVOPlanzeichen, Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i. V.m. BauNVO

Zeichenerk lärung,  text l iche Festsetzungen,  Bauvorschr i f ten u.  HinweiseZeichenerk lärung,  text l iche Festsetzungen,  Bauvorschr i f ten u.  Hinweise

15.09.2016 15.09.2016 

Bebauungsplan Nr. 21Bebauungsplan Nr. 21
"Gewerbegebiet Soester Straße""Gewerbegebiet Soester Straße"

Bebauungsplan Nr. 106Bebauungsplan Nr. 106
"Stralsunder Straße""Stralsunder Straße"

Bebauungsplan Nr. 21Bebauungsplan Nr. 21
"Gewerbegebiet"Gewerbegebiet
Soester Straße"Soester Straße"

Baugesetzbuch (BauGB)Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist;das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist;
Baunutzverordnung (BauNVO)Baunutzverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990
(BGBl. I S. 132), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548)(BGBl. I S. 132), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548)
geändert worden ist;geändert worden ist;
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 421 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474)(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 421 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474)
geändert worden ist;geändert worden ist;
Planzeichenverordnung (PlanZV' 90)Planzeichenverordnung (PlanZV' 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990
(BGBl .I S. 58), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) geändert(BGBl .I S. 58), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) geändert
worden ist;worden ist;
Landeswassergesetz (LWG NRW)Landeswassergesetz (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995
(GV. NRW. S. 926), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.03.2013 (GV. NRW. S. 133)(GV. NRW. S. 926), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.03.2013 (GV. NRW. S. 133)
geändert worden ist;geändert worden ist;
Landesbauordnung (BauO NRW)Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000
(GV. NRW. S. 256), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes zur Modernisierung des(GV. NRW. S. 256), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes zur Modernisierung des
Verwaltungsverfahrensgesetzes und zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften vom 20.05.2014Verwaltungsverfahrensgesetzes und zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften vom 20.05.2014
(GV. NRW. S. 294) geändert worden ist;(GV. NRW. S. 294) geändert worden ist;
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW.14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW.
S. 496) geändert worden ist.S. 496) geändert worden ist.

Rechtsgrundlagen der planungs- und bauordnungsrechtlichen FestsetzungenRechtsgrundlagen der planungs- und bauordnungsrechtlichen FestsetzungenPlanunterlagenPlanunterlagen

Die Planunterlage dieses BebauungsplanesDie Planunterlage dieses Bebauungsplanes
wurde unter Verwendung amtlicher Unter-wurde unter Verwendung amtlicher Unter-
lagen des Liegenschaftskatasters ange-lagen des Liegenschaftskatasters ange-
fertigt. Sämtliche Darstellungen entspre-fertigt. Sämtliche Darstellungen entspre-
chen dem gegenwärtigen Zustand undchen dem gegenwärtigen Zustand und
stimmen mit dem Liegenschaftskatasterstimmen mit dem Liegenschaftskataster
vom heutigen Tage überein. Die Planunter-vom heutigen Tage überein. Die Planunter-
lage entspricht den Anforderungen des §1lage entspricht den Anforderungen des §1
der Verordnung über die Ausarbeitung derder Verordnung über die Ausarbeitung der
Bauleitpläne sowie über die DarstellungBauleitpläne sowie über die Darstellung
des Planinhalts PlanZV 90 vom 18.12.1990des Planinhalts PlanZV 90 vom 18.12.1990
(BGBl. I S. 58 vom 22. Januar 1991).(BGBl. I S. 58 vom 22. Januar 1991).

Oelde, den 13.12.2016Oelde, den 13.12.2016

gez. Helfmeiergez. Helfmeier
(Ing.-Büro Greiwe u. Helfmeier)(Ing.-Büro Greiwe u. Helfmeier)

AufstellungsbeschlussAufstellungsbeschluss
gem. § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGBgem. § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB

Die Aufstellung der 1. Änderung und Erwei-Die Aufstellung der 1. Änderung und Erwei-
terung des Bebauungsplanes Nr. 106terung des Bebauungsplanes Nr. 106
„Stralsunder Straße” ist gemäß § 2 Abs. 1„Stralsunder Straße” ist gemäß § 2 Abs. 1
i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB vom Planungs-,i. V. m. § 1 Abs. 8 BauGB vom Planungs-,
Bau- und Umweltausschuss der Wallfahrts-Bau- und Umweltausschuss der Wallfahrts-
stadt Werl am 02.06.2015 beschlossen undstadt Werl am 02.06.2015 beschlossen und
am 24.03.2016 ortsüblich bekanntgemachtam 24.03.2016 ortsüblich bekanntgemacht
worden.worden.

Werl, den 13.12.2016Werl, den 13.12.2016

gez. Grossmanngez. Grossmann
(Bürgermeister)(Bürgermeister)

Werl, den 17.03.2017Werl, den 17.03.2017

gez. Grossmanngez. Grossmann
(Bürgermeister)(Bürgermeister)

Werl, den 13.12.2016Werl, den 13.12.2016

gez. Grossmanngez. Grossmann
(Bürgermeister)(Bürgermeister)

BekanntmachungBekanntmachung
gemäß § 10 Abs. 1 BauGBgemäß § 10 Abs. 1 BauGB

Der Beschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB istDer Beschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB ist
am 15.03.2017 ortsüblich bekanntge-am 15.03.2017 ortsüblich bekanntge-
macht worden. Mit dieser Bekanntmachungmacht worden. Mit dieser Bekanntmachung
tritt die 1. Änderung u. Erweiterung destritt die 1. Änderung u. Erweiterung des
Bebauungsplanes Nr. 106 „StralsunderBebauungsplanes Nr. 106 „Stralsunder
Straße” gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.Straße” gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Die 1. Änderung u. Erweiterung des Be-Die 1. Änderung u. Erweiterung des Be-
bauungsplanes Nr. 106 „Stralsunderbauungsplanes Nr. 106 „Stralsunder
Straße” mit Begründung und zusammen-Straße” mit Begründung und zusammen-
fassender Erklärung gem. § 10 Abs. 4fassender Erklärung gem. § 10 Abs. 4
BauGB kann während der Dienststunden imBauGB kann während der Dienststunden im
Rathaus von jedermann eingesehenRathaus von jedermann eingesehen
werden.werden.

Gemarkung WerlGemarkung Werl
Flur 10Flur 10

Der Entwurf mit Begründung wurde denDer Entwurf mit Begründung wurde den
Behörden und sonstigen Trägern öffent-Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGBlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
mit Schreiben vom 04.04.2016 zugesandt.mit Schreiben vom 04.04.2016 zugesandt.
Diese hatten Zeit bis zum 03.05.2016 dieDiese hatten Zeit bis zum 03.05.2016 die
Stellungnahmen abzugeben.Stellungnahmen abzugeben.

Werl, den 13.12.2016Werl, den 13.12.2016

gez. Grossmanngez. Grossmann
(Bürgermeister)(Bürgermeister)

TöB-BeteiligungTöB-Beteiligung
gemäß § 4 Abs. 2 BauGBgemäß § 4 Abs. 2 BauGB

Der Planungs-, Bau- und UmweltausschussDer Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
hat in seiner Sitzung am 25.02.2016 denhat in seiner Sitzung am 25.02.2016 den
Entwurf der 1. Änderung u. ErweiterungEntwurf der 1. Änderung u. Erweiterung
des Bebauungsplans Nr. 106 "Stralsunderdes Bebauungsplans Nr. 106 "Stralsunder
Straße” mit Begründung zur AuslegungStraße” mit Begründung zur Auslegung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Der Planentwurf der 1. Änderung und Er-Der Planentwurf der 1. Änderung und Er-
weiterung dieses Bebauungsplanes ein-weiterung dieses Bebauungsplanes ein-
schließlich Begründung hat in der Zeitschließlich Begründung hat in der Zeit
vom 04.04.2016 bis 03.05.2016 öffentlichvom 04.04.2016 bis 03.05.2016 öffentlich
ausgelegen.ausgelegen.

Ort und Dauer der öffentlichen AuslegungOrt und Dauer der öffentlichen Auslegung
sind am 24.03.2016 ortsüblich bekannt-sind am 24.03.2016 ortsüblich bekannt-
gemacht worden.gemacht worden.

Werl, den 13.12.2016Werl, den 13.12.2016

gez. Grossmanngez. Grossmann
(Bürgermeister)(Bürgermeister)

AuslegungsbeschlussAuslegungsbeschluss
gemäß § 3 Abs. 2 BauGBgemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Frühzeitige Bürger- u. TöB-BeteiligungFrühzeitige Bürger- u. TöB-Beteiligung
gemäß § 3 Abs. 1 u. § 4 Abs. 1 BauGBgemäß § 3 Abs. 1 u. § 4 Abs. 1 BauGB

Der Vorentwurf zur 1. Änderung u. Erwei-Der Vorentwurf zur 1. Änderung u. Erwei-
terung des Bebauungsplanes Nr. 106terung des Bebauungsplanes Nr. 106
„Stralsunder Straße” ist am 02.06.2015„Stralsunder Straße” ist am 02.06.2015
vom Planungs-, Bau- und Umwelt-vom Planungs-, Bau- und Umwelt-
ausschuss der Wallfahrtsstadt Werl zurausschuss der Wallfahrtsstadt Werl zur
Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1
BauGB freigegeben worden.BauGB freigegeben worden.
Die Bürgerbeteiligung fand vom 20.07.2015Die Bürgerbeteiligung fand vom 20.07.2015
bis zum 28.08.2015 statt.bis zum 28.08.2015 statt.
Ort und Zeit der Bürgerbeteiligung sind amOrt und Zeit der Bürgerbeteiligung sind am
25.06.2015 ortsüblich bekanntgemacht25.06.2015 ortsüblich bekanntgemacht
worden.worden.

Der Vorentwurf mit Begründung wurde denDer Vorentwurf mit Begründung wurde den
Behörden und sonstigen Trägern öffent-Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGBlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
mit Schreiben vom 16.07.2016 zugesandt.mit Schreiben vom 16.07.2016 zugesandt.
Diese hatten Zeit bis zum 28.08.2015 dieDiese hatten Zeit bis zum 28.08.2015 die
Stellungnahmen abzugeben.Stellungnahmen abzugeben.

gez. Grossmanngez. Grossmann
(Bürgermeister)(Bürgermeister)

Werl, den 13.12.2016Werl, den 13.12.2016

Wal l fahr tstadtWal l fahr tstadt

WERLWERL

Wal l fahr tstadtWal l fahr tstadt
WERLWERL

1.1. Art  der  baul ichen Nutzung gem.  §  9  Abs.  1  Nr .  1  BauGBArt  der  baul ichen Nutzung gem.  §  9  Abs.  1  Nr .  1  BauGB

GE - Gewerbegebiet mit eingeschränkter NutzungGE - Gewerbegebiet mit eingeschränkter Nutzung
gemäß § 8 i. V. m. § 1 Abs. 4 - 6 u. 9 BauNVOgemäß § 8 i. V. m. § 1 Abs. 4 - 6 u. 9 BauNVO

a)a) Zulässig sind:Zulässig sind:

1.1. Gewerbebetriebe der Abstandsklasse VII der Anlage 1 des Erlasses über AbständeGewerbebetriebe der Abstandsklasse VII der Anlage 1 des Erlasses über Abstände
zwischen Industrie- und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige fürzwischen Industrie- und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für
den Immissionsschutz bedeutsame Abstände (Abstanderlass), Rd.-Erlass desden Immissionsschutz bedeutsame Abstände (Abstanderlass), Rd.-Erlass des
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz-V-3-8804.25.1 vom 06.06.2007 – SMBI. NW. 283 – und Anlagen mit ähnlichemschutz-V-3-8804.25.1 vom 06.06.2007 – SMBI. NW. 283 – und Anlagen mit ähnlichem
EmissionsverhaltenEmissionsverhalten

lfd. lfd. Nr.Nr. BetriebsartBetriebsart
200200 Kleintierkrematorien (s. auch lfd. Nr. 19)Kleintierkrematorien (s. auch lfd. Nr. 19)
201201 Verbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von Altöl oder DeponiegasVerbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von Altöl oder Deponiegas

mit einer Feuerungswärmeleistung bis weniger als 1 Megawattmit einer Feuerungswärmeleistung bis weniger als 1 Megawatt
202202 Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer Durchsatzleistung von Anlagen zur Behandlung von Altautos mit einer Durchsatzleistung von 

5 Altautos oder mehr je Woche5 Altautos oder mehr je Woche
203203 Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Anlagen zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von 

Nichteisenmetallen (s. auch lfd. Nrn. 93 und 163)Nichteisenmetallen (s. auch lfd. Nrn. 93 und 163)
204204 Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste, Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste, 

Catering-Betriebe)Catering-Betriebe)
205205 Schlossereien, Drehereien, Schweißereien oder SchleifereienSchlossereien, Drehereien, Schweißereien oder Schleifereien
206 206 Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von 

PhenolharzenPhenolharzen
207207 Autolackierereien, einschließlich Karosseriebau, insbesondere zur Autolackierereien, einschließlich Karosseriebau, insbesondere zur 

Beseitigung von UnfallschädenBeseitigung von Unfallschäden
208208 Tischlereien oder SchreinereienTischlereien oder Schreinereien
209  209  Holzpelletieranlagen/-werke in geschlossenen HallenHolzpelletieranlagen/-werke in geschlossenen Hallen
210210 Steinsägereien, -schleifereien oder -polierereienSteinsägereien, -schleifereien oder -polierereien
211211 Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn. 108 und 109 erfasst werdenTapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn. 108 und 109 erfasst werden
212212 Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen sowieFabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen sowie

Handschuhmachereien oder SchuhfabrikenHandschuhmachereien oder Schuhfabriken
213213 Anlagen zur Herstellung von Reißspinnstoffen, Industriewatte oder Anlagen zur Herstellung von Reißspinnstoffen, Industriewatte oder 

PutzwollePutzwolle
214214 Spinnereien oder WebereienSpinnereien oder Webereien
215215 Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von TextilienKleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien
216216 Großwäschereien oder große chemische ReinigungsanlagenGroßwäschereien oder große chemische Reinigungsanlagen
217217 Betriebe des Elektrogerätebaus sowie der sonstigen elektronischenBetriebe des Elektrogerätebaus sowie der sonstigen elektronischen

oder feinmechanischen Industrieoder feinmechanischen Industrie
218218 BauhöfeBauhöfe
219219 Anlagen zur KraftfahrzeugüberwachungAnlagen zur Kraftfahrzeugüberwachung
220220 Kraftfahrzeug-ReparaturwerkstättenKraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten
221221 Anlagen zur Runderneuerung von Reifen, soweit weniger als 50 kg je Anlagen zur Runderneuerung von Reifen, soweit weniger als 50 kg je 

Stunde Kautschuk eingesetzt werden (siehe auch  lfd. Nr. 138)Stunde Kautschuk eingesetzt werden (siehe auch  lfd. Nr. 138)

2.2. Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
3.3. Geschäfts-, Büro - und VerwaltungsgebäudeGeschäfts-, Büro - und Verwaltungsgebäude
4.4. TankstellenTankstellen

b)b) Ausnahmsweise können zugelassen werden:Ausnahmsweise können zugelassen werden:

1.1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber undWohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbegebiet zugeordnet und ihm gegenüber im GrundflächeBetriebsleiter, die dem Gewerbegebiet zugeordnet und ihm gegenüber im Grundfläche
und Baumasse untergeordnet sindund Baumasse untergeordnet sind

2.2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche ZweckeAnlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
3.3. Einzelhandelsbetriebe, sofern diese i.V.m. Handwerksbetrieben stehen und derEinzelhandelsbetriebe, sofern diese i.V.m. Handwerksbetrieben stehen und der

handwerkliche Teil überwiegt oder für den Vertrieb von an gleicher Stätte eigengefertigtenhandwerkliche Teil überwiegt oder für den Vertrieb von an gleicher Stätte eigengefertigten
Produkten sowie ausnahmsweise Einzelhandelbetriebe mit folgenden nichtProdukten sowie ausnahmsweise Einzelhandelbetriebe mit folgenden nicht
innenstadtrelevanten Sortimenten: Bau- und Brennstoffe, Holz, Heimwerkerbedarf,innenstadtrelevanten Sortimenten: Bau- und Brennstoffe, Holz, Heimwerkerbedarf,
Gartenbedarf, Kfz, Kfz-Ersatzteile und Zubehör, Zweiräder und Zweiradzubehör,Gartenbedarf, Kfz, Kfz-Ersatzteile und Zubehör, Zweiräder und Zweiradzubehör,
Bodenbeläge, Farben, Lacke, Tapeten, Sanitär- und Heizungsbedarf, MöbelBodenbeläge, Farben, Lacke, Tapeten, Sanitär- und Heizungsbedarf, Möbel

c)c) Nicht zulässig sind:Nicht zulässig sind:

1.1. Gewerbebetriebe der Abstandsklassen I bis VI der Anlage 1 des Erlasses über AbständeGewerbebetriebe der Abstandsklassen I bis VI der Anlage 1 des Erlasses über Abstände
zwischen Industrie- und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige fürzwischen Industrie- und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für
den Immissionsschutz bedeutsame Abstände (Abstanderlass), Rd.-Erlass desden Immissionsschutz bedeutsame Abstände (Abstanderlass), Rd.-Erlass des
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz-V-3-8804.25.1 vom 06.06.2007 – SMBI. NW. 283 – und Anlagen mit ähnlichemschutz-V-3-8804.25.1 vom 06.06.2007 – SMBI. NW. 283 – und Anlagen mit ähnlichem
EmissionsverhaltenEmissionsverhalten

2.2. Anlagen für sportliche ZweckeAnlagen für sportliche Zwecke
3.3. Vergnügungsstätten jeglicher Art und Kinos.Vergnügungsstätten jeglicher Art und Kinos.

2.2 . Maß der  baul ichen Nutzung gem.  §  9  Abs.  1  Nr .  1  BauGB,  §§  16  -  21Maß der  baul ichen Nutzung gem.  §  9  Abs.  1  Nr .  1  BauGB,  §§  16  -  21
BauNVOBauNVO

2.1.2.1. Grundflächenzahl GRZ gem. § 19 Abs. 1 Nr. 1 BauNVOGrundflächenzahl GRZ gem. § 19 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO
2.2.2.2. Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze) gem. § 16 Abs. 4 BauNVOZahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze) gem. § 16 Abs. 4 BauNVO
2.3.2.3. Maximal zulässige Gebäude- bzw. Gesamthöhe in Meter ü. NN gem. Eintrag in dieMaximal zulässige Gebäude- bzw. Gesamthöhe in Meter ü. NN gem. Eintrag in die

Plankarte, hier gilt je nach Dachform: Oberkante First oder Schnittline der Außenwand mitPlankarte, hier gilt je nach Dachform: Oberkante First oder Schnittline der Außenwand mit
der Dachoberkante.der Dachoberkante.

3.3 . Bauweise,  Baul in ien,  Baugrenzen gem.  §  9  Abs.  1  Nr .  2  BauGB,  §§Bauweise,  Baul in ien,  Baugrenzen gem.  §  9  Abs.  1  Nr .  2  BauGB,  §§
22 -  23  BauNVO22 -  23  BauNVO

3.1.3.1. Baugrenze gem. § 23 BauNVOBaugrenze gem. § 23 BauNVO

4.4 . Planungen;  Nutzungsregelungen;  Maßnahmen und Flächen für  Maß-Planungen;  Nutzungsregelungen;  Maßnahmen und Flächen für  Maß-
nahmen zum Schutz ,  zur  Pf lege und zur  Entwicklung von Natur  undnahmen zum Schutz ,  zur  Pf lege und zur  Entwicklung von Natur  und
Landschaf t  gemäß §  9  Abs.  1  BauGBLandschaf t  gemäß §  9  Abs.  1  BauGB

4.1.4.1. Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von standorttypischen heimischenUmgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von standorttypischen heimischen
Laubbäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGBLaubbäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB
(Hinweis: Pflanzliste gem. dem Merkblatt der Stadt Werl vom Feb. 2010)(Hinweis: Pflanzliste gem. dem Merkblatt der Stadt Werl vom Feb. 2010)

4.2.4.2. Grünflächen gem. § 9 Abs. 1 BauGBGrünflächen gem. § 9 Abs. 1 BauGB
4.3.4.3. Maßnahmen zur Minderung und zum Ausgleich der EingriffeMaßnahmen zur Minderung und zum Ausgleich der Eingriffe

M1M1 Anlage von Flächen zum Anpflanzen standorttypischer heimischer LaubbäumeAnlage von Flächen zum Anpflanzen standorttypischer heimischer Laubbäume
und Sträucher sowie Anlage von Mulden zum Sammeln und schadlosen Ableitenund Sträucher sowie Anlage von Mulden zum Sammeln und schadlosen Ableiten
anfallender Niederschläge der angrenzenden Feldflur im Osten und Süden desanfallender Niederschläge der angrenzenden Feldflur im Osten und Süden des
PlangebietesPlangebietes

Geeignete Gehölze sind dem Merkblatt der Wallfahrtsstadt Werl vom FebruarGeeignete Gehölze sind dem Merkblatt der Wallfahrtsstadt Werl vom Februar
2010 zu entnehmen (Anlage 1). Die Gehölzpflanzungen sind so auszuführen,2010 zu entnehmen (Anlage 1). Die Gehölzpflanzungen sind so auszuführen,
dass die Rückhaltung und Ableitung des Niederschlagswassers nichtdass die Rückhaltung und Ableitung des Niederschlagswassers nicht
beeinträchtigt wird. Die Mulden sind regelmäßig zu pflegen, um eine schadlosebeeinträchtigt wird. Die Mulden sind regelmäßig zu pflegen, um eine schadlose
Ableitung des Wassers sicherzustellen.Ableitung des Wassers sicherzustellen.

M2M2 Anlage eines wildkrautreichen Saumes mit extensiver Pflege im Norden desAnlage eines wildkrautreichen Saumes mit extensiver Pflege im Norden des
PlangebietesPlangebietes
Ansaat:Ansaat: Landschaftsrasen, Standard mit Kräutern (RSM 7.1.2), 20 g/m²,Landschaftsrasen, Standard mit Kräutern (RSM 7.1.2), 20 g/m²,
Pflege:Pflege: maximal 3 Schnitte im Jahr, keine Anwendung von Dünge- odermaximal 3 Schnitte im Jahr, keine Anwendung von Dünge- oder
PflanzenschutzmittelnPflanzenschutzmitteln

M3M3 Je 4 Stellplätze ist ein standorttypischer Laubbaum als Hochstamm zu pflanzen.Je 4 Stellplätze ist ein standorttypischer Laubbaum als Hochstamm zu pflanzen.
..Auswahl aus folgenden Arten:Auswahl aus folgenden Arten:
Acer pseudoplatanus - BergahornAcer pseudoplatanus - Bergahorn
Fraxinus excelsior - Gemeine EscheFraxinus excelsior - Gemeine Esche
Quercus robur - StieleicheQuercus robur - Stieleiche
Acer campestre - FeldahornAcer campestre - Feldahorn
Carpinus betulus - HainbucheCarpinus betulus - Hainbuche
Sorbus aucuparia - EberescheSorbus aucuparia - Eberesche

Pflanzqualität:Pflanzqualität: Hochstamm, 2 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 10 – 12 cmHochstamm, 2 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 10 – 12 cm

5.5 . Sonst ige Darste l lungen u.  Festsetzungen gem.  §  9  Abs.  1  Nr .  1Sonst ige Darste l lungen u.  Festsetzungen gem.  §  9  Abs.  1  Nr .  1
BauGB,  §§  16  -  21  BauNVOBauGB,  §§  16  -  21  BauNVO

5.1.5.1. Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 21 und 106Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 21 und 106
gem. § 9 Abs. 7 Nr. 1 BauGBgem. § 9 Abs. 7 Nr. 1 BauGB

5.2.5.2. Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 1. Änderung u. Erweiterung desGrenze des räumlichen Geltungsbereichs der 1. Änderung u. Erweiterung des
Bebauungsplans Nr. 106 gem. § 9 Abs. 7 Nr. BauGBBebauungsplans Nr. 106 gem. § 9 Abs. 7 Nr. BauGB

5.3.5.3. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 zugunsten der Ver- undMit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 zugunsten der Ver- und
Entsorger und des Erschließungsträgers bzw. Grundstückseigentümers derEntsorger und des Erschließungsträgers bzw. Grundstückseigentümers der
Erweiterungsfläche zu belastende Flächen.Erweiterungsfläche zu belastende Flächen.

5.4.5.4. Leitungs- und Unterhaltungsrecht zugunsten des Versorgungsträgers gemäß demLeitungs- und Unterhaltungsrecht zugunsten des Versorgungsträgers gemäß dem
Merkblatt 60.6, Thyssengas GmbH, Stand vom 22.04.2015, Gasleitung (ThyssengasMerkblatt 60.6, Thyssengas GmbH, Stand vom 22.04.2015, Gasleitung (Thyssengas
GmbH)GmbH)

5.5.5.5. Maßangaben in MeterMaßangaben in Meter

5.6.5.6. Vorschlag des Muldenverlaufs zur Aufnahme des Niederschlagswassers mit ÜberlaufVorschlag des Muldenverlaufs zur Aufnahme des Niederschlagswassers mit Überlauf

5.7.5.7. VerrohrungVerrohrung

5.8.5.8. Gebäude (nachrichtlich)Gebäude (nachrichtlich)

5.9.5.9. Darstellung der möglichen Stellplätze für Besucher und Mitarbeiter (nachrichtlich)Darstellung der möglichen Stellplätze für Besucher und Mitarbeiter (nachrichtlich)

5.10.5.10. Darstellung der möglichen AusstellungsflächenDarstellung der möglichen Ausstellungsflächen

3.3. Abfallwirtschaft und BodenverunreinigungenAbfallwirtschaft und Bodenverunreinigungen:: Sollten bei Erdarbeiten Abfallablage- Sollten bei Erdarbeiten Abfallablage-
rungen oder Bodenverunreinigungn festgestellt werden, ist die Abteilungrungen oder Bodenverunreinigungn festgestellt werden, ist die Abteilung
Abfallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu benachrichtigen. DieAbfallwirtschaft / Bodenschutz des Kreises Soest umgehend zu benachrichtigen. Die
vorgefundenen Abfälle oder verunreinigter Boden sind bis zur Klärung des weiterenvorgefundenen Abfälle oder verunreinigter Boden sind bis zur Klärung des weiteren
Vorgehens gesichert zu lagern. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangigVorgehens gesichert zu lagern. Bei Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind vorrangig
einer Verwertung zuzuführen. Abfälle, die nicht verwertet werden können, sind auf deneiner Verwertung zuzuführen. Abfälle, die nicht verwertet werden können, sind auf den
Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu beseitigen.Entsorgungsanlagen im Kreis Soest zu beseitigen.

4.4. Außerkrafttreten von Festsetzungen:Außerkrafttreten von Festsetzungen: Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 106 Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 106
"Stralsunder Straße, 1. Änderung und Erweiterung" treten die Festsetzungen des"Stralsunder Straße, 1. Änderung und Erweiterung" treten die Festsetzungen des
Bebauungsplans Nr. 106 "Stralsunder Straße" im Überschneidungsbereich derBebauungsplans Nr. 106 "Stralsunder Straße" im Überschneidungsbereich der
Geltungsbereiche außer Kraft.Geltungsbereiche außer Kraft.

5.5. Schutz des Verkehrs auf der Landstraße:Schutz des Verkehrs auf der Landstraße: Die Fläche zwischen der Gewerbefläche Die Fläche zwischen der Gewerbefläche
und der L 795 „Soester Straße" (Grünfläche) ist als Ausstellungsfläche für Kfz nichtund der L 795 „Soester Straße" (Grünfläche) ist als Ausstellungsfläche für Kfz nicht
zugelassen. Die Abstandsfläche von 15 m, gemessen vom Fahrbahnrand der für denzugelassen. Die Abstandsfläche von 15 m, gemessen vom Fahrbahnrand der für den
Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Verkehrsfläche der L 795 „Soester Straße" bis zu denKraftfahrzeugverkehr bestimmten Verkehrsfläche der L 795 „Soester Straße" bis zu den
Stellplätzen, ist einzuhalten. Die Art, Größe und Farbe sowie der Standort vonStellplätzen, ist einzuhalten. Die Art, Größe und Farbe sowie der Standort von
Werbeanlagen innerhalb der Anbaubeschränkungszone und mit Wirkung zurWerbeanlagen innerhalb der Anbaubeschränkungszone und mit Wirkung zur
Landesstraße bedarf grundsätzlich der gesonderten Zustimmung derLandesstraße bedarf grundsätzlich der gesonderten Zustimmung der
Straßenbauverwaltung (§ 28 StrWG NRW).Straßenbauverwaltung (§ 28 StrWG NRW).

6.6. Lichtimmission:Lichtimmission: Zur Vermeidung erheblicher Belästigungen durch Lichtimmisionen Zur Vermeidung erheblicher Belästigungen durch Lichtimmisionen
7.7. (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) ist folgendes zu beachten: An die Landstraße (L 795)(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) ist folgendes zu beachten: An die Landstraße (L 795)

angrenzende Bauvorhaben (z.B. Parkplätze) sind so zu beleuchten und durchangrenzende Bauvorhaben (z.B. Parkplätze) sind so zu beleuchten und durch
ausreichend hohe und dichte Einfriedungen, Bepflanzung zum Schutze derausreichend hohe und dichte Einfriedungen, Bepflanzung zum Schutze der
Verkehrsteilnehmer abzuschirmen, dass der übergeordnete Verkehr weder geblendetVerkehrsteilnehmer abzuschirmen, dass der übergeordnete Verkehr weder geblendet
noch abgelenkt wird.noch abgelenkt wird.

8.8. Hinweise zur Bauausführung:Hinweise zur Bauausführung: Es wird empfohlen, den Baugrund auf Tragfähigkeit Es wird empfohlen, den Baugrund auf Tragfähigkeit
und Setzungsverhalten zu untersuchen. Bei Hinweisen auf das Vorkommenund Setzungsverhalten zu untersuchen. Bei Hinweisen auf das Vorkommen
geschützter Tier- oder Pflanzenarten ist die Untere Landschaftsschutzbehörde beimgeschützter Tier- oder Pflanzenarten ist die Untere Landschaftsschutzbehörde beim
Kreis Soest unverzüglich zu informieren.Kreis Soest unverzüglich zu informieren.
Die Inanspruchnahme von Vegetationsbeständen sollte außerhalb der Brutzeit (01.Die Inanspruchnahme von Vegetationsbeständen sollte außerhalb der Brutzeit (01.
März bis 30. September) erfolgen. Rodungsmaßnahmen und die Räumung vonMärz bis 30. September) erfolgen. Rodungsmaßnahmen und die Räumung von
Vegetationsflächen sind zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar durchzuführen.Vegetationsflächen sind zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar durchzuführen.
Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG zu beachten.Des Weiteren sind die Vorgaben des § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG zu beachten.

(Änderungen nach öffentlicher Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind (Änderungen nach öffentlicher Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind rotrot gekenn- gekenn-
zeichnet)zeichnet)
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Bebauungsplan Nr. 106Bebauungsplan Nr. 106
"Stralsunder Straße""Stralsunder Straße"

Bebauungsplan Nr. 106Bebauungsplan Nr. 106
"Stralsunder Straße","Stralsunder Straße",
1. Änderung u. Erweiterung1. Änderung u. Erweiterung

Bebauungsplan Nr. 21Bebauungsplan Nr. 21
"Gewerbegebiet Soester Straße""Gewerbegebiet Soester Straße"

Bebauungsplan Nr. 21Bebauungsplan Nr. 21
"Gewerbegebiet Soester Straße""Gewerbegebiet Soester Straße"

B.B. Örtliche Bauvorschriften gem. § 86 Abs. 4 BauO NRW in V. m. § 9Örtliche Bauvorschriften gem. § 86 Abs. 4 BauO NRW in V. m. § 9
Abs. 4 BauGBAbs. 4 BauGB

Nebenanlagen:Nebenanlagen: Stellplätze und Ausstellungsflächen sind, soweit wassertechnisch Stellplätze und Ausstellungsflächen sind, soweit wassertechnisch
möglich, mit wasserdurchlässigem Belag (wassergebundene Decken, Porensteine,möglich, mit wasserdurchlässigem Belag (wassergebundene Decken, Porensteine,
großfugiges Pflaster, Schotterrasen o.ä.) anzulegen, Zufahrten sind von diesergroßfugiges Pflaster, Schotterrasen o.ä.) anzulegen, Zufahrten sind von dieser
Regelung ausgenommen. Werbeanlagen dürfen die festgesetzte maximale Höhe derRegelung ausgenommen. Werbeanlagen dürfen die festgesetzte maximale Höhe der
Gebäude nicht überschreiten.Gebäude nicht überschreiten.
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C.C. HinweiseHinweise

1.1. Schutz von Bodendenkmälern:Schutz von Bodendenkmälern: Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur-
und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aberund/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber
auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit),auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit),
Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens ausHöhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus
erdgeschichtlicher Zeit entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist dererdgeschichtlicher Zeit entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der
Gemeinde als untere Denkmalbehörde und/oder dem LWL-Archäologie für Westfalen,Gemeinde als untere Denkmalbehörde und/oder dem LWL-Archäologie für Westfalen,
Außenstelle Olpe, In der Wüste 4, 57462 Olpe unverzüglich anzuzeigen und dieAußenstelle Olpe, In der Wüste 4, 57462 Olpe unverzüglich anzuzeigen und die
Entdeckungsstätte mindestens 3 Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§Entdeckungsstätte mindestens 3 Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§
15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden15 u. 16 Denkmalschutzgesetz NW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden
freige- geben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, dasfreige- geben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das
Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6
Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DschG NW), hier: geplante Erdarbeiten sindMonate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DschG NW), hier: geplante Erdarbeiten sind
frühzeitig mit der Unteren Bodendenkmalpflege abzustimmen.frühzeitig mit der Unteren Bodendenkmalpflege abzustimmen.

2.2. Bodenschutz:Bodenschutz: Gemäß den Regelungen des Baugesetzbuches ist der bei den Gemäß den Regelungen des Baugesetzbuches ist der bei den
Aushubarbeiten anfallende Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vorAushubarbeiten anfallende Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vernichtung oder Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB) und wieder zu verwerten.Vernichtung oder Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB) und wieder zu verwerten.
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